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Kapitel 11 025

Kapitel Ist-Betrag Reste 2019 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2018 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

11 025 Grundsicherung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 11 010.

E i n n a h m e n

Übrige Einnahmen

231 10 252 Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft
und Heizung nach dem SGB II. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Vermerke bei Titel 633 10.
2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 10 vereinnahmten

Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt
werden.

1 769 544 855,84 — 1 769 544 855,84
1 900 000 000,00 — 1 900 000 000,00

-130 455 144,16 — -130 455 144,16
Vermerke: aus Titel 633 10 130 455 144,16

231 20 282 Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem
SGB XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Siehe Vermerke bei Titel 633 20.
2. Ausgaben aus der Weiterleitung der bei Titel 633 20 vereinnahmten

Rückeinnahmen an den Bund dürfen von den Einnahmen abgesetzt
werden.

1 764 677 103,56 — 1 764 677 103,56
1 800 000 000,00 — 1 800 000 000,00

-35 322 896,44 — -35 322 896,44
Vermerke: aus Titel 633 20 35 322 896,44

233 10 821 Erstattungen der Kreise und kreisfreien Städte nach
dem AG-SGB II NRW - Vorteilsausgleiche für die Jahre
2007-2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 372 402,28 — 61 372 402,28
60 400 000,00 — 60 400 000,00

972 402,28 — 972 402,28

Gesamteinnahmen Kapitel 11 025. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 595 594 361,68 — 3 595 594 361,68
3 760 400 000,00 — 3 760 400 000,00

-164 805 638,32 — -164 805 638,32

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 164 805 638,32

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

613 20 821 Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte nach §
7 AG-SGB II NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

410 308 300,00 — 410 308 300,00
410 308 300,00 — 410 308 300,00

— — —

633 10 252 Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistun-
gen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an die
Kreise und kreisfreien Städte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10

geleistet werden.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

1 766 793 620,48 2 751 235,36 1 769 544 855,84
1 900 000 000,00 — 1 900 000 000,00

-133 206 379,52 2 751 235,36 -130 455 144,16
Vermerke: an Titel 231 10 130 455 144,16

633 20 282 Weiterleitung der Beteiligung des Bundes an den Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach dem SGB XII an Gemeinden und Gemeinde-
verbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 20

geleistet werden.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

1 764 677 103,56 — 1 764 677 103,56
1 800 000 000,00 — 1 800 000 000,00

-35 322 896,44 — -35 322 896,44
Vermerke: an Titel 231 20 35 322 896,44

Gesamtausgaben Kapitel 11 025. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 941 779 024,04 2 751 235,36 3 944 530 259,40
4 110 308 300,00 — 4 110 308 300,00

-168 529 275,96 2 751 235,36 -165 778 040,60

Mehrausgaben —
Minderausgaben 165 778 040,60
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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